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Jahressteuergesetz 2009 - Änderungen im Regierungsentwurf

Der vom Bundeskabinett Mitte Juni beschlossene
Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 be-
inhaltet im Vergleich zum Referentenentwurf aus
dem April dieses Jahres einige Änderungen. Nach-
folgend werden wichtige praxisrelevante Neue-
rungen kurz erläutert.

Aus Steuervereinfachungsgründen soll der
Vorsteuerabzug bei sowohl unternehmerisch
als auch nichtunternehmerisch verwendeten
Fahrzeugen wieder beschränkt werden. Diese
Änderung lässt die bereits aus der Vergangen-
heit bekannte Regelung wieder aufleben. Sie
entspricht wörtlich der zum 1.4.1999 eingeführ-
ten Vorschrift, die durch das Steueränderungs-
gesetz 2003 ab dem 1.1.2004 aufgehoben
wurde. Danach soll in den Fällen, in denen das
Fahrzeug auch privat genutzt wird, der Vor-
steuerabzug nur aus 50 Prozent der Aufwen-
dungen für das Fahrzeug geltend gemacht
werden können. Im Gegenzug soll die Besteue-
rung der nichtunternehmerischen Verwendung
des Fahrzeugs als unentgeltliche Wertabgabe
nach dem Umsatzsteuergesetz entfallen. Nicht
betroffen sind Fahrzeuge, die ausschließlich
unternehmerisch verwendet oder im Rahmen

eines Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer
oder GmbH-Geschäftsführer gegen Entgelt ü-
berlassen werden. Die Neuregelung soll auf al-
le Fahrzeuge, die ab 2009 angeschafft werden,
angewandt werden.

Schulgeldzahlungen an überwiegend privat
finanzierte Schulen müssen innerhalb eines
EWR-/EU-Mitgliedstaats gleich behandelt wer-
den. Dieser Grundsatz ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2008 anzuwenden. Für
Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2007
wird eine Übergangsregelung geschaffen. Da-
nach soll in allen noch nicht bestandskräftigen
Steuerbescheiden ein Abzug von Schulgeld-
zahlungen an Privatschulen innerhalb des
EWR-/EU-Raums gleich behandelt werden. Da-
für wird ein Höchstbetrag von 3.000 EUR ein-
geführt. Die im Referentenentwurf noch geplan-
te Abschmelzung des Betrags auf Null wurde
fallen gelassen.

Als zusätzlicher Anreiz zum Abschluss eines
Riestervertrags gewähren einige Vermittler ei-
ne teilweise Erstattung der Abschluss- und Ver-
triebskosten des Altersvorsorgevertrags. Diese
Leistung soll ab 2009 steuerpflichtig sein. Im
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Gegenzug mindert dieser Erstattungsbetrag
aber weder die Zulagen noch den Sonderaus-
gabenabzug.

Auch Personenunternehmen sollen bei ihrer
Bank für bestimmte, nach 2008 fließende, Kapi-
talerträge einen Antrag mit dem Ziel stellen
können, dass diese Betriebseinnahmen nicht
der Abgeltungsteuer unterliegen. Diese bereits
für Körperschaften vorgesehene Möglichkeit
soll auf die Gewinneinkünfte des Einkommens-
teuergesetzes ausgeweitet werden. Die Bank
hat die Freistellung dem Bundeszentralamt für
Steuern zu melden.

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sind
ferner u.a. folgende zusätzliche Maßnahmen in der
Diskussion:

Verbesserung der Bedingungen für langfristige
Fondssparpläne unter der Abgeltungsteuer
zur Stärkung der privaten Altersvorsorge und

Nachjustierungen aufgrund erster Erfahrungen
mit der neuen Zinsschrankenregelung.

Das Gesetz wird voraussichtlich noch kurz vor Sil-
vester 2008 in Kraft treten.

Verlust aus Veräußerung von Gebrauchsgütern ist steuerlich relevant

Wird ein privater Pkw binnen Jahresfrist verkauft,
kann der dadurch entstehende Verlust steuerlich
geltend gemacht werden. Denn alle privaten Ver-
äußerungsgeschäfte von Wirtschaftsgütern, auch
solchen des täglichen Gebrauchs, unterliegen der
Besteuerung, wenn der Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung nicht mehr als ein
Jahr beträgt.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind alle kör-
perlichen Gegenstände bzw. Wirtschaftsgüter zu
erfassen, die im Privatvermögen gehalten werden.
Damit fallen nicht nur Wertpapiere sondern z.B.
auch Pkw darunter. Dies gilt selbst dann, wenn die
Gegenstände objektiv kein Wertsteigerungspo-

tenzial besitzen. Die Finanzverwaltung konnte sich
mit Ihrer Argumentation nicht durchsetzen, dass
private Gebrauchsgüter mit Verlustpotenzial nicht
Steuer mindernd berücksichtigt werden können.

Der durch den Verkauf von Gebrauchsgütern wie
Antiquitäten, Schmuck, Gemälde, Einrichtungsge-
genstände oder Jahreswagen erzielte Verlust lässt
sich mit Gewinnen aus Börsengeschäften und Im-
mobilienverkäufen verrechnen. Sofern kein Aus-
gleich im gleichen oder vorangegangenen Jahr
möglich ist, darf der Verlustvortrag bis 2013 Ge-
winne unter der Abgeltungsteuer mindern. Das ge-
lingt aber nur bei einem Verkauf bis Ende 2008.

Die GmbH-Reform wird kommen

Der Bundestag hat am 26.6.2008 die Änderung
des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbHG) beschlossen. Es handelt
sich um die bislang umfangreichste Erneuerung
des GmbHG. Kernanliegen der Novelle ist die Er-
leichterung und Beschleunigung von Unterneh-
mensgründungen.

In Zukunft ist die Gründung der sog. Unterneh-
mergesellschaft (UG) ohne ein Mindeststartka-
pital möglich. Das ursprüngliche Modell, das Min-
destkapital auf 10000 €abzusenken, ist im Ge-
setzgebungsverfahren fallengelassen worden.
Wird bei der Gründung das Gesellschaftskapital
von 25000 €unterschritten, muss die Firma den
Firmenzusatz "Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)" führen. 25 % des Jahresüber-
schusses müssen jährlich in eine Rücklage einge-

stellt werden bis das volle Haftungskapital der
GmbH erreicht ist.

Das geplante "Gründungsset", das den Gang zum
Notar ersparen sollte, wurde ebenfalls nicht umge-
setzt. Für die GmbH mit maximal drei Gesellschaf-
tern und einem Geschäftsführer wird es ein ge-
setzliches Musterprotokoll mit einer Standardlö-
sung (Anlage 1 zum GmbHG n. F.) und ein verein-
fachtes Gründungsverfahren geben. Kosten und
Zahl der beizubringenden Dokumente sind hierbei
reduziert. Um diese Vereinfachungen nutzen zu
können, dürfen an der Standardsatzung aber keine
Änderungen vorgenommen werden. Auch dieses
Musterprotokoll muss notariell beurkundet werden.

Weitere Informationen hierzu in der Mandanten-
Information 5/2008.

Fahrten zur Bildungseinrichtung sind mit den
tatsächlichen Kosten zu berücksichtigen

Nimmt ein Arbeitnehmer an einer auswärtigen be-
ruflichen Bildungsmaßnahme teil, wird der Ort
der Fortbildung nicht zur regelmäßigen Arbeitsstät-
te. Das hat zur Folge, dass die Fahrtkosten nicht
mit der Entfernungspauschale, sondern in tatsäch-
licher Höhe als Werbungskosten zu berücksichti-
gen sind.

Im Urteilsfall nahm ein vollbeschäftigter Arbeit-
nehmer an einer längerfristigen, jedoch vorüber-
gehenden beruflichen Fortbildungsmaßnahme an
jeweils zwei Abenden in der Woche und samstags
teil.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs liegen ei-
ne regelmäßige Arbeitsstätte oder ein Tätigkeits-
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mittelpunkt nur dann vor, wenn der dortige Aufent-
halt nachhaltig und dauerhaft ist. Die in der Freizeit
ausgeübte Fortbildungsmaßnahme erstreckte sich

im Urteilsfall zwar über vier Jahre, war aber den-
noch als vorübergehend einzustufen, da sie nicht
auf Dauer angelegt war.

Das Reisekostenrecht im Jahr 2008

Die Lohnsteuer-Richtlinien für das Jahr 2008 ha-
ben für erhebliche Änderungen im Reisekosten-
recht gesorgt. Zu beachten ist dabei, dass die
lohnsteuerlichen Reisekostenregelungen – ebenso
wie die Regelungen zur doppelten Haushaltsfüh-
rung – im betrieblichen Bereich entsprechend
anzuwenden sind. Nachfolgend werden wesentli-
che, für den Praxisalltag relevante Neuerungen
aufgeführt.

 In den Lohnsteuer-Richtlinien 2008 wird
der Begriff der Reisekosten neu definiert.
Die Differenzierung zwischen Dienstreisen,
Fahrtätigkeit und Einsatzwechseltätigkeit
wurde aufgegeben und durch den Begriff
beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
ersetzt. Diese liegt vor, wenn Arbeitneh-
mer vorübergehend außerhalb ihrer Woh-
nung und regelmäßigen Arbeitsstätte oder
typischerweise nur an ständig wechseln-
den Stellen oder in einem Fahrzeug tätig
werden.

 Auch der Begriff der regelmäßigen Ar-
beitsstätte wird neu als ortsgebundener
Mittelpunkt der dauerhaft angelegten be-
ruflichen Tätigkeit eingestuft, die der Ar-
beitnehmer immer wieder aufsucht. Nicht
mehr maßgebend sind zeitlicher Umfang
und Inhalt der dortigen Tätigkeit. Ausrei-
chend ist bereits im Durchschnitt ein Ar-
beitstag pro Arbeitswoche.

 Die bisherige Fiktion, wonach eine Aus-
wärtstätigkeit nach drei Monaten zum Tä-
tigkeitsmittelpunkt wird, entfällt. Ent-
scheidend für das Merkmal „vorüberge-
hend“ ist künftig der Einzelfall.

 Die Grundsätze für Auswärtstätigkeiten
gelten ab 2008 auch für Aus- und Fort-
bildungen , die vorübergehend außerhalb
der Arbeitsstätte stattfinden. Durch den
Wegfall der Dreimonatsfrist wird z.B. der
Besuch der Berufsschule nicht schon
durch Zeitablauf zum weiteren regelmäßi-
gen Tätigkeitsort, was sich über die Reise-
kostengrundsätze positiv auf Fahrtkosten
und Verpflegungspauschalen auswirkt.

 Bei Einsatzwechseltätigkeit können
Fahrtkosten zeitlich unbegrenzt als Wer-
bungskosten abgezogen oder vom Arbeit-
geber steuerfrei erstattet werden. Nicht
mehr erforderlich ist bei täglicher Rückkehr
zur Wohnung eine Entfernung von mehr
als 30 km.

 Beim Verpflegungsmehraufwand hat
sich wenig verändert. Die Pauschbeträge
werden weiterhin nicht gemindert, wenn

der Arbeitnehmer während der Auswärts-
tätigkeit vom Arbeitgeber oder auf dessen
Veranlassung von einem Dritten verbilligt
Mahlzeiten erhält. Diese Mahlzeiten sind
unverändert mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert als Arbeitslohn zu bewerten, so-
fern der Wert jeweils 40 EUR nicht über-
steigt.

 Übernachtungskosten gelten weiterhin
als Reisekosten, allerdings unter neuen
Regeln. Der Aufwand kann in tatsächlicher
Höhe für die Übernachtung ohne Frühs-
tück bei Nachweis steuerfrei erstattet oder
als Werbungskosten abgezogen werden.
Weist eine Rechnung für eine Übernach-
tung mit Frühstück nur einen Gesamtpreis
aus, erfolgt eine Kürzung um 20 Prozent
des für den Unterkunftsort maßgebenden
vollen Verpflegungspauschbetrags. Das
gilt gleichermaßen für In- und Auslandsrei-
sen, sodass sich der bisherige feste Kür-
zungsbetrag von 4,50 EUR innerhalb
Deutschlands auf 4,80 EUR erhöht.

 Bei Auslandsübernachtungen entfällt im
Gegensatz zu Übernachtungen im Inland
aus Vereinfachungsgründen die Kürzung,
wenn der Arbeitnehmer auf der Hotelrech-
nung handschriftlich vermerkt, dass das
Frühstück im Gesamtpreis nicht enthalten
ist. Enthält der Hotelbeleg, wie etwa bei
Tagungspauschalen, auch andere Mahl-
zeiten, werden die Übernachtungskosten
um jeweils 40 Prozent des maßgebenden
Verpflegungspauschbetrags gekürzt.

 Der Arbeitgeber darf eine Übernachtung
im In- und Ausland weiterhin ohne Einzel-
nachweis grundsätzlich mit einem
Pauschbetrag steuerfrei erstatten. Das
gilt auch, wenn tatsächlich geringere Auf-
wendungen angefallen sind, solange der
Arbeitgeber die Unterkunft nicht unentgelt-
lich zur Verfügung stellt. Beim Werbungs-
kostenabzug hingegen sind die Übernach-
tungspauschalen nicht mehr zulässig. Es
ist nur der tatsächliche Aufwand abzieh-
bar.

 Reisenebenkosten kann der Arbeitgeber
weiterhin in nachgewiesener oder glaub-
haft gemachter Höhe steuerfrei ersetzen,
sofern er die erforderlichen Nachweise als
Belege zum Lohnkonto aufbewahrt. Nicht
hierzu zählen z.B. Verwarnungs- und Buß-
gelder.
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Zur privaten Firmenwagen-Nutzung durch den GmbH-Gesellschafter

Grundsätzlich führt auch die Privatnutzung eines
Firmenwagens durch den Arbeitnehmer beim Ar-
beitgeber in Höhe der laufenden Kfz-Kosten zu
abzugsfähigen Betriebsausgaben und beim Ar-
beitnehmer zu einem geldwerten Vorteil. Das gilt
ebenso für den Fall, dass der Arbeitgeber die Pri-
vatnutzung untersagt, der Arbeitnehmer das Fahr-
zeug aber dennoch privat einsetzt. Eine vertrags-
widrige private Kfz-Nutzung durch den Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft
stellt jedoch in Höhe der Vorteilsgewährung eine
verdeckte Gewinnausschüttung dar, die beim Ge-
schäftsführer keinen Arbeitslohn, sondern Kapital-
einkünfte auslöst.

Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist eine
Vermögensminderung, die durch eine Vorteilsge-
währung an einen Gesellschafter oder eine ihm
nahestehende Person eintritt und nicht auf einem
Gewinnverteilungsbeschluss der Gesellschaft be-
ruht. Sie muss ihre Veranlassung im Gesell-
schaftsverhältnis haben und sich auf die Höhe des
Einkommens der Kapitalgesellschaft auswirken.

So liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung trotz

Nutzungsverbot des Kfz beispielsweise vor, wenn
die tatsächliche Vermutung von Privatfahrten (An-
scheinsbeweis) nicht durch ein Fahrtenbuch bzw.
organisatorische Maßnahmen widerlegt wird und
der Geschäftsführer unbeschränkten Zugriff auf
das Fahrzeug hat. Dann ist die Nutzung durch das
Gesellschaftsverhältnis zumindest mitveranlasst.
Zu beachten ist in diesen Fällen, dass die Bemes-
sungsgrundlage der verdeckten Gewinnausschüt-
tung nicht mit dem lohnsteuerlichen Wert in Höhe
von ein Prozent des Listenpreises zu bewerten ist,
sondern nach „Fremdvergleichsmaßstäben“. Das
heißt, neben den aufgewendeten Kosten ist auch
noch ein angemessener Gewinnaufschlag zu be-
rücksichtigen.

Ein Nutzungsverbot sollte deshalb durch organisa-
torische Maßnahmen unterlegt werden. Das ge-
lingt, indem der Arbeitgeber z.B. kontrolliert, ob
der Firmenwagen nach Feierabend im Betrieb ver-
bleibt. Kann dies nicht gewährleistet werden, sollte
die Erlaubnis zur Privatnutzung ausdrücklich er-
teilt werden. Beide Handlungsalternativen vermei-
den die Entstehung einer verdeckte Gewinnaus-
schüttung.

Nachweis über Bargeldeinnahmen auch bei
Einnahmen-Überschussrechnern erforderlich

Bewahrt ein Unternehmer seine täglichen Kas-
senendsummenbons nicht auf, darf das Finanz-
amt die Betriebseinnahmen schätzen. Dies gilt
nach Einschätzung des Bundesfinanzhofs glei-
chermaßen für Bilanzierende und Einnahmen-
Überschussrechner.

Im Urteilsfall wurden die Tageseinnahmen von ei-
nem Einzelhändler lediglich handschriftlich aufge-
zeichnet, obwohl eine Registrierkasse im Einsatz
war. Das Finanzamt erkannte die eigenhändigen
Aufzeichnungen nicht an und schätzte daher zu
Recht die Einnahmen. Denn auch bei einer Ein-
nahmen-Überschussrechnung besteht die Ver-
pflichtung, die Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben durch Belege nachzuweisen.

Zwar entfällt die Pflicht der Einzelaufzeichnung
von Einnahmen aus Praktikabilitätsgründen bei
Bargeschäften in großem Umfang und mit gerin-
gem Wert an unbekannte Kunden über den Laden-
tisch. Wird in diesen Fällen jedoch eine elektroni-
sche Registrierkasse verwendet, besteht dennoch
die Verpflichtung zur Aufbewahrung der Kas-
senendsummenbons eines jeden Tages. Dies ist
dem Unternehmen zumutbar.

Betroffene sollten ihre Kassenendsummenbons
demnach lückenlos aufbewahren. Denn nur bei
Vorlage geordneter und vollständiger Belege hat
das Finanzamt Grund zur Annahme, dass die Bar-
kasse richtig geführt wurde.

Kein „Steuerrabatt“ bei Umwandlung von Urlaubsgeld in Warengutscheine

Das nach Wahl des Arbeitnehmers in Form eines
Warengutscheins ausgezahlte Urlaubsgeld ist
nicht als Vorteil aus unentgeltlich oder verbilligter
Zuwendung von Waren und Dienstleistungen
des Arbeitgebers in Höhe von 1.224 EUR (in den
Streitjahren 1997 bis 1999) jährlich steuerfrei ge-
stellt, sondern als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu
behandeln. Denn eine Umwandlung von Bar- in
Sachlohn kommt nur in Betracht, wenn der Arbeit-
nehmer – unter Änderung des Anstellungsver-

trags – auf einen Teil seines Barlohns verzichtet
und ihm der Arbeitgeber stattdessen Sachlohn
gewährt.

Urteilsfall

Im Urteilsfall betrieb die Steuerpflichtige als GmbH
& Co. KG mehrere Möbelhäuser. Die Geschäfts-
führung einigte sich mit dem Betriebsrat darauf,
dass die Arbeitnehmer das ihnen tarifvertraglich
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zustehende Urlaubsgeld wahlweise ganz oder
teilweise als Warengutschrift in Anspruch nehmen
konnten. Entschied sich ein Mitarbeiter dafür, er-
hielt er anstelle der Geldzahlung eine Warengut-
schrift über den Betrag. Diese konnte er bis zum
jeweiligen Jahresende in allen Filialen des Arbeit-
gebers einlösen. Eine Barauszahlung der Gut-
schrift war nicht möglich.

Voraussetzung

Die besondere Rabattbesteuerung für Sachbezü-
ge setzt voraus, dass der Anspruch des Arbeit

nehmers originär auf Sachlohn gerichtet ist. Hat
der Arbeitnehmer jedoch – wie im Urteilsfall – ei-
nen auf Geld gerichteten Lohnanspruch und ver-
wendet er diesen zum Erwerb der entsprechenden
Ware, ist dies Lohnverwendung.

Hinweis

Daran änderte auch die Betriebsvereinbarung
nichts, die den Arbeitnehmern das Recht einräum-
te, zwischen Urlaubsgeld und Warengutschein zu
wählen. Denn sie selbst ließ den Anspruch auf
Barlohn unberührt.

Zur Umsatzbesteuerung bei der Überlassung von Berufskleidung

Die verbilligte Überlassung von Kleidung an Ar-
beitnehmer unterliegt nur mit dem dafür von den
Arbeitnehmern zu entrichtenden Entgelt der Um-
satzsteuer. Dies gilt zumindest immer dann, wenn
Arbeitsbekleidung als typische Berufskleidung
vorrangig aus unternehmerischen Gründen über-
lassen wird.

Im Urteilsfall erhielten die angestellten Metzger
und Verkäufer Arbeitskittel und -jacken, die mit
einem Firmenlogo versehen waren und auf Kosten
des Arbeitsgebers gereinigt wurden. Die Mitarbei-
ter beteiligten sich mit einem Drittel an den ent-
standenen Kosten. Der Bundesfinanzhof hat aktu-
ell entschieden, dass auch nur insoweit ein Entgelt

für umsatz-steuerpflichtige Leistungen vorliegt.
Das Finanzamt berechnete damit die Umsatzsteu-
er nach Maßgabe der Gesamtkosten zuvor zu
Unrecht.

Zwar waren die Ausgaben des Arbeitgebers für die
Arbeitsbekleidung erheblich höher, als die Zuzah-
lung der Mitarbeiter. Die verbilligte Überlassung
erfolgte aber nicht aufgrund des Dienstverhältnis-
ses. Denn die Arbeitsgarderobe wird vorrangig aus
betrieblichen Gründen (Gesundheitshygiene) ver-
billigt überlassen. Mögliche private Bedürfnisse
der Arbeitnehmer werden durch diese betriebli-
chen Belange verdrängt.

Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags weiter unklar

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat eine
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen, wonach der Solidaritätszuschlag als
zeitlich nicht befristete Ergänzungsabgabe erho-
ben werden darf. Da der Beschluss ohne Be-
gründung ergangen ist, bleibt es unklar, ob der

aktuell erhobene Solidaritätszuschlag noch verfas-
sungsgemäß ist. Der Bund der Steuerzahler be-
absichtigt in einem weiteren Verfahren aus dem
Jahr 2007 das BVerfG zu der Frage erneut anzuru-
fen.

Anforderung von Besteuerungsgrundlagen durch Krankenkassen

Gerade bei der freiwilligen Krankenversicherung
werden die Beiträge zunächst vorläufig eingestuft
und hängen von den endgültigen Berechnungs-
grundlagen ab.

Der Versicherte hat nach § 206 SGB V auf Verlan-
gen über alle für die Feststellung der Versiche-
rungs- und Beitragspflicht und für die Durchfüh-
rung der der gesetzlichen Krankenkasse übertra-
genen Aufgaben erforderlichen Tatsachen unver-
züglich Auskunft zu erteilen. Hierzu zählt auch die
Vorlage der jeweiligen für die gesetzlichen Kran-
kenkassen zur Beitragsberechnung notwendigen
Besteuerungsgrundlagen.

Kommt der Versicherte seiner Mitwirkungspflicht
nicht nach, kann die gesetzliche Krankenkasse ein
Übermittlungsersuchen ans Finanzamt stellen.

Die Finanzbehörden sind nach § 31 Abs. 2 Abga-
benordnung zur Offenbarung gegenüber der Bun-
desagentur für Arbeit, der Künstlersozialkasse und
den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
verpflichtet, soweit die Angaben für die Feststel-
lung der Versicherungspflicht oder die Festsetzung
von Beiträgen benötigt werden. Die Träger der So-
zialversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und
die Künstlersozialkasse haben dies bei Anfragen
zu versichern.

Elterngeld bleibt steuerfrei

Wie das Arbeitslosengeld unterliegt das 2007 neu
eingeführte Elterngeld als Lohn- und Einkom-
mensersatzleistung dem Progressionsvorbehalt.
Das bewirkt, dass das Elterngeld zum einen steu-

erfrei bleibt zum anderen sich aber der persönli-
che Steuersatz des Steuerpflichtigen erhöhen
kann, der auf die übrigen vorhandenen steuer-
pflichtigen Einkünfte angewandt wird. Trotz eines
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eventuell erhöhten Steuersatzes zahlen Familien
aber regelmäßig insgesamt weniger Steuern als
vor der Geburt des Kindes. Manche verfügen mit

dem Elterngeld sogar über ein höheres Gesamt-
einkommen als vorher.

Auch Einmalzahlung aus Lebensversicherung beitragspflichtig

Seit dem 1.1.2004 unterliegt – neben den Leistun-
gen in Form eines regelmäßigen, monatlichen Ver-
sorgungsbezugs – auch die von vorne herein oder
vor Eintritt des Versicherungsfalls zugesagte ein-
malige Kapitalzahlung aus einer Direktlebens-

versicherung der Beitragspflicht zur gesetzlichen
Krankenversicherung. Diese Regelung, so das
Bundesverfassungsgericht, ist mit dem Grundge-
setz vereinbar.

Kfz-Nutzung für andere Einkunftsarten

Mit Urteil vom 26.4.2006 hat der Bundesfinanzhof
entschieden, dass die Nutzung eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs zur Erzielung von Überschussein-
künften nicht durch die Bewertung der privaten
Nutzung nach der 1 %-Regelung mit abgegolten
ist. Sie ist vielmehr mit den auf sie entfallenden

tatsächlichen Selbstkosten als Entnahme zu erfas-
sen.

Aus Vertrauensschutzgründen sind die Rechtspre-
chungsgrundsätze erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2007 anzuwenden.

Anforderung von Besteuerungsgrundlagen durch Krankenkassen

Gerade bei der freiwilligen Krankenversicherung
werden die Beiträge zunächst vorläufig eingestuft
und hängen von den endgültigen Berechnungs-
grundlagen ab.

Der Versicherte hat nach § 206 SGB V auf Verlan-
gen über alle für die Feststellung der Versiche-
rungs- und Beitragspflicht und für die Durchfüh-
rung der der gesetzlichen Krankenkasse übertra-
genen Aufgaben erforderlichen Tatsachen unver-
züglich Auskunft zu erteilen. Hierzu zählt auch die
Vorlage der jeweiligen für die gesetzlichen Kran-
kenkassen zur Beitragsberechnung notwendigen
Besteuerungsgrundlagen.

Kommt der Versicherte seiner Mitwirkungspflicht
nicht nach, kann die gesetzliche Krankenkasse ein
Übermittlungsersuchen ans Finanzamt stellen.

Die Finanzbehörden sind nach § 31 Abs. 2 Abga-
benordnung zur Offenbarung gegenüber der Bun-
desagentur für Arbeit, der Künstlersozialkasse und
den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
verpflichtet, soweit die Angaben für die Feststel-
lung der Versicherungspflicht oder die Festsetzung
von Beiträgen benötigt werden. Die Träger der So-
zialversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und
die Künstlersozialkasse haben dies bei Anfragen
zu versichern.

Mitteilung des Finanzamts an Bundesagentur für Arbeit über Nebeneinkünfte

Ein Steuerpflichtiger war in einem Kalenderjahr
mehrere Monate arbeitslos. In demselben Jahr üb-
te er eine selbständige Tätigkeit aus.
Nachdem die Voraussetzungen für den Bezug von
Arbeitslosengeld monatsweise zu prüfen sind, hat-
te die Bundesagentur für Arbeit Zweifel, ob der An-
tragsteller in den Monaten der Arbeitslosigkeit
wirklich keine Nebeneinkünfte hatte.
Deswegen forderte die Bundesagentur für Arbeit
Informationen vom Finanzamt an.

Hierzu hat der BFH vom Beschluss vom
4.10.2007, VII B 110/07, entschieden, dass die

Weitergabe dieser Informationen durch das Fi-
nanzamt an die Bundesagentur für Arbeit mit dem
Gesetz (hier: § 31 Abs. 2 und § 31a Abgabenord-
nung) vereinbar ist.

Nach Auffassung des BFH ist die Finanzverwal-
tung sogar nicht nur dazu berechtigt, sondern so-
gar verpflichtet, den zuständigen Stellen die zur
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des
Leistungsmissbrauchs notwendigen Tatsachen
mitzuteilen. Das Finanzamt müsse auch nicht
selbst prüfen, ob der Steuerpflichtige tatsächlich zu
Unrecht Arbeitslosengeld erhalten habe.

Aktueller Stand zum Gesetzgebungsverfahren der Erbschaftsteuerreform

Ursprünglich war beabsichtigt, eine Einigung vor
der Sommerpause zu erzielen. Allerdings konnten
die Konfliktpunkte auch in der Sitzung des Koalit i-
onsausschusses v. 11. 6. 2008 nicht beseitigt wer-
den. Dem Vernehmen nach sollen die abschlie-
ßenden Beratungen der Arbeitsgruppe um Peer

Steinbrück und Erwin Huber kurz nach der Land-
tagswahl in Bayern am 30. 9. 2008 stattfinden. Die
2./3. Lesung im Bundestag ist am 17. 10. 2008
vorgesehen. Die Verabschiedung durch den Bun-
desrat soll am 7. 11. 2008 erfolgen.


